
Gemeindeordnung kurz und knapp 

 

Abwahl des Bürgermeisters laut Gemeindeordnung von 

Schleswig-Holstein §57d (auszugsweise): 

Absatz:  

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann vor Ab-

lauf der Amtszeit von den Bürgerinnen und Bürgern abgewählt 

werden. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es 

1. eines Beschlusses der Gemeindevertretung (hier: der Rat 

der Stadt Wedel) mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-

teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder oder 

2. eines Antrags der Wahlberechtigten, der von mindestens 20 

% der Wahlberechtigten unterzeichnet sein muss. 

(2) Die Abwahl bedarf einer Mehrheit der gültigen Stimmen, 

die mindestens 20 % der Zahl der Wahlberechtigten betragen 

muss. … Nach Einleitung eines Abwahlverfahrens kann die 

Gemeindevertretung beschließen, dass die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister ihre oder seine Dienstgeschäfte bis zur 

Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses durch die Ab-

stimmungsleiterin oder den Abstimmungsleiter nicht führen 

darf. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 

gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und -vertreter. 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister scheidet mit 

Ablauf des Tages, an dem der Abstimmungs-

ausschuss die Abwahl feststellt, aus dem Amt 

und tritt in den einstweiligen Ruhestand. 

 
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-GemOSH2003pP57d 


